
BVK: Flutopfer sollten kulant entschädigt werden

Vor dem Hintergrund der aktuellen Hochwasserkatastrophe appelliert der

Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) an die

Versicherungswirtschaft, Flutopfer kulant zu entschädigen. „Es wäre ein Gebot der

Stunde und der Solidarität der Versichertengemeinschaft, versicherten Kunden zügig

Entschädigungen auszuzahlen“, sagt BVK-Vizepräsident Gerald Archangeli.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Hochwasserkatastrophe appelliert der

Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) an die

Versicherungswirtschaft, Flutopfer kulant zu entschädigen. „Es wäre ein Gebot der

Stunde und der Solidarität der Versichertengemeinschaft, versicherten Kunden zügig

Entschädigungen auszuzahlen“, sagt BVK-Vizepräsident Gerald Archangeli.

Der BVK würde es außerdem begrüßen, wenn Versicherer weniger restriktiv bei

Vertragsabschlüssen zu Elementarschadenversicherungen sein würden. „Seit Jahren beobachten

Versicherungsvermittler, dass sich Versicherer immer mehr aus noch versicherbaren

Hochwassergebieten wie der ZÜRS Zone 3-4 wegen einem angeblich zu hohen Risiko

zurückziehen. Man kann aber nicht auf der einen Seite mangelndes Versicherungsinteresse

gegen Naturgefahren in der Bevölkerung beklagen, auf der anderen Seite aber überwiegend nur

Verträge annehmen, bei denen die Entschädigung von Schäden durch eine Naturgefahr seltener

als alle 200 Jahre wahrscheinlich ist“, kritisiert Gerald Archangeli.

Kritik an Verbraucherschützern

An die Seite der Verbraucherschützer gewandt, moniert der BVK?Vizepräsident deren

irreführende Aussagen, dass sich Flutopfer trotz einer fehlenden Elementarschadenversicherung

an ihre Gebäude- und / oder Hausratversicherer für eine mögliche Schadenregulierung wenden

sollten. „Das behindert eine zügige Entschädigung von Kunden, die einen

Elementarschadenschutz abgeschlossen haben, weil die Versicherer mit den

Ablehnungsbescheiden zusätzliche Arbeit haben. Außerdem ist das eine krasse Fehlinformation,

die ungerechtfertigterweise Unmut schürt.“

Denn Entschädigungen von ihren Versicherungen erhalten nur denjenigen, die einen

sogenannten Elementarschadenschutz an ihre Gebäude- und / oder Hausratversicherungen

angekoppelt haben. Nicht versichert bei Elementarschadenversicherungen sind Gewässer- und

Hausschäden, die durch das Auslaufen von Heizöl entstehen. Gegen diese Gefahr sollten sich

Hauseigentümer mit einer zusätzlichen Gewässerschadenhaftpflicht- oder Öltankversicherung

versichern.

Pressekontakt:

Hans-Dieter Schäfer

- Pressesprecher -

Telefon: 0228 / 228 05 16

Fax: 0228 / 228 05 50

E-Mail: bvk@bvk.de

Unternehmen:

Bundesverband Deutscher 

www.assekuranz-info-portal.de

17.06.2013 

Seite 1 von 2

mailto:bvk@bvk.de
https://www.assekuranz-info-portal.de/


Versicherungskaufleute e.V.

Kekuléstraße 12

53115 Bonn

Internet: www.bvk.de

Über den Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V.

Der BVK zählt rund 10.000 selbständige und hauptberufliche Versicherungsvertreter und -makler

sowie Bausparkaufleute als Mitglieder. Er vertritt über die Organmitgliedschaften der

Vertretervereinigungen der deutschen Versicherungsunternehmen an die 40.000

Versicherungsvermittler und ist damit der größte deutsche Vermittlerverband. Im Jahr 2001

feierte der BVK sein hundertjähriges Bestehen.
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